
Information
Gewerkschaftsforderungen zur Tarifrunde 2011 der Länder

Für die am 4. Februar 2011 beginnenden Tarifverhandlungen
mit der TdL – die einschlägigen Entgeltregelungen des TV-L
usw. waren zum 31.12.2010 gekündigt worden – haben die
Gewerkschaften ver.di und dbb tarifunion die Anhebung
der Entgelte um einen Sockelbetrag von 50 a und anschlie-
ßend um 3 % gefordert.

Der Forderungsbeschluss der ver.di – Bundestarifkommis-
sion lautet im Einzelnen wie folgt:

I. Entgelterhöhungen:

1. Die Tabellenentgelte und die Entgelte der Auszu-
bildenden und Praktikantinnen/Praktikanten wer-
den um 50,00 Euro und anschließend um 3 %
erhöht.

2. Die Laufzeit der Entgelterhöhung soll nicht länger
als bis zum 29.02.2012 betragen.

3. Die Ergebnisse zu 1. und 2. sollen zeit- und inhalts-
gleich auf die Beamtinnen und Beamten übertragen
werden.

II. Für die Auszubildenden soll eine verbindliche Rege-
lung mit dem Ziel der Übernahme für die Dauer von
mindestens 24 Monaten geschaffen werden.

III. Es wird eine Öffnungsklausel für landesbezirkliche
Tarifverhandlungen zur Altersteilzeit vereinbart.

IV. In dieser Tarifrunde ist die Vereinbarung einer Entgelt-
ordnung unter erstmaliger Tarifierung von Tätigkeits-
merkmalen für Lehrkräfte umzusetzen.

V. Es ist ein Verfahren zur regelmäßigen Tarifpflege fest-
zulegen.

Konkret sind zunächst folgende Punkte zu verein-
baren:

– Klarsteilung, dass sich die Zeitanrechnung des
Referendariats auf die Stufenlaufzeit in § 44 Nr. 2a
TV-L auch auf Arbeitgeberwechsel (§ 16 Abs. 2
und 28 TV-L) bezieht.

– Einbeziehung der künstlerischen Lehrkräfte an
Kunst- und Musikschulen sowie der wissenschaftli-
chen Hilfskräfte in den personellen Geltungsbe-
reich des TV-L

– Einschränkung der Anwendung der gesetzlichen
Befristungsmöglichkeiten.

– Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit in den Sonderre-
gelungen für den Krankenhausbereich (§§ 41 bis 43
TV-L) wird auf 15 % angehoben.

– Angleichung der Bereitschaftsdienstentgelte im
Krankenhausbereich an den TVöD-BT-K und
anschließende Dynamisierung.

– Vereinbarung eines Zeitzuschlags und eines
Zusatzurlaubs für Bereitschaftsdienste zur Nacht-
zeit.

– Klarstellung des personellen Geltungsbereichs des
TV-L im Bereich Theater und Bühnen.

VI. Für die Beschäftigten in der Straßenbauverwaltung ist
eine Gefahrenzulage und für die Beschäftigten im Küs-
tenschutz eine monatliche Zulage von 50 a zur
Gesundheitsförderung zu vereinbaren.

VII. Die Ergebnisse zu II. bis VI. sollen zeit- und wirkungs-
gleich auf die Beamtinnen und Beamten übertragen
werden.

VIII. Die BTK öD hält tarifliche Differenzierungsklauseln
(Mitgliedervorteilsregelungen) für geeignet, den
gesellschaftlichen Beitrag der gewerkschaftlich organi-
sierten Beschäftigten für die Gestaltung der Arbeits-
und Tarifbeziehungen anzuerkennen.

Buchbesprechungen
Thanheiser, Leistungsentgelt erfolgreich einführen und
Beschäftigte fair bewerten Praxisanleitung für kommunale
Arbeitgeber zur Einführung oder Evaluierung von Leis-
tungsentgeltsystemen, 32. Aufl. 2010, 184 Seiten, a 24,95,
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, ISBN 978-3-8073-0252-2

Die Praxisanleitung „Leistungsentgelt erfolgreich einfüh-
ren und Beschäftigte fair bewerten“ ist ein Muss für jeden,
der sich neu mit der Materie der leistungsorientierten
Bezahlung befasst, der ein knappes aber umfassendes
Nachschlagewerk für die tägliche Praxis benötigt oder der
einfach eine kurze Bestätigung braucht, dass er mit seiner
Vorstellung auf dem richtigen Weg ist. Auch in der zwei-
ten Auflage weiß der Praxisratgeber zu überzeugen. Er
versteht sich nicht als umfassendes Kompendium der
Materie, sondern setzt gezielt bei den täglich auftretenden
Sachfragen an. Werden vertiefende Informationen benötigt,
gibt der Ratgeber immer einen Hinweis, wo diese Informa-
tionen zu erhalten sind.

Der Autor beweist mit der zweiten Auflage, dass er nicht
nur dem Thema sondern vor allem den Personen nahesteht,
die sich mit diesem Thema befassen (müssen). Er holt die
Leser immer wieder persönlich mit seinen Hinweisen und
Tipps an den Punkten ab, wo der Praktiker vor Ort ganz
konkrete Umsetzungsprobleme haben könnte, und schafft

es so, die Vorbehalte und Befürchtungen der Leser in ganz
konkreten Fragen zu nehmen.

Der Praxisratgeber vermittelt einen schnellen Überblick
über die wesentlichen Punkte:

– Was ist leistungsorientierte Bezahlung?

– Wie wird Leistung gemessen und bewertet?

– Wie führe ich ein Personalgespräch?

– Wie sind die tarifvertraglichen Bedingungen umzusetzen?

Überzeugen können auch die Hilfen, die dem Praxisratge-
ber beigefügt sind. Wer noch keine Vorstellung davon hat,
wie eine Dienstvereinbarung nach § 18 TVöD auszusehen
hat oder welche Geschäftsordnung die Betriebliche Kom-
mission benötigt, erhält eine wertvolle Anleitung für die
eigene Gestaltung.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die zweite Auf-
lage nochmal von den bisherigen praktischen Erfahrungen
des Autors gegenüber der ersten Auflage profitiert hat. Als
„Ersthilfe“ sollte es bei keinem Tarifanwender fehlen!

Dr. Kai Litschen, Professor für Wirtschaftsprivatrecht an der
Brunswick European Law School/Ostfalia-Hochschule und ehem.

stellv. Geschäftsführer des KAV Schleswig-Holstein
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